
Verordnungsfähigkeit von Verbandmitteln

Von Medizinische Beratung
20. Februar 2025, 14:00

Medizinische Beratung

Bis zum 2. Dezember 2024 konnten alle erforderlichen Verbandsstoffe vollumfänglich zu Lasten der 
Krankenkassen verordnet werden, ermöglicht durch eine Übergangsregelung. Diese wurde nun im 
Rahmen des Gesundheitsversorgungsstärkungsgesetz durch den Gesetzgeber nochmals um weitere 12 
Monate verlängert und sichert die Verordnungsfähigkeit der betroffenen Produkte bis zum 2. Dezember 

Das Merkblatt enthält wichtige Informationen zu den neuen Regelungen und ihren Auswirkungen.2025. 

Merkblatt

http://www.kvmv.de/export/sites/default/.galleries/downloadgalerie_kvmv/mitglieder/medizinische-beratung_pdfs/Verordnungsfaehigkeit_Verbandstoffe_20022025.pdf
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